
___________ 
An die Mitglieder des Ausschusses für Europa, Kultur und Medien 
nachrichtlich den Ministerien 

THÜRINGER LANDTAG  99096 Erfurt, den 11.03.2021  
    7. Wahlperiode 
 

Ausschuss für Europa, Kultur 
und Medien 

 
 

E i n l a d u n g  
 

zur 
 

1 8 .  S i t zu n g  a m  F r e i t a g ,  d e m  1 9 . 0 3 . 2 0 2 1 ,  9 . 0 0  U hr  
 
 

 
in Erfurt, Landtag, Plenarsaal 
 
 
 
Tagesordnung: 
 
 
Thüringer Gesetz zu dem Staatsvertrag über den Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) 
Gesetzentwurf der Landesregierung   
- Drucksache 7/2555 - 
dazu: - Vorlagen 7/1614 /1615 /1627 /1630 /1631 /1632 /1647 /1783 /1826 - 
 - Zuschriften 7/1032 /1037 /1106/… - 
 - Kenntnisnahmen 7/272/280/289/292/294/299/300/… - 
 
hier: Mündliche Anhörung  

(Die Liste der Anzuhörenden ist als Anlage beigefügt.) 
 

(Beratung in öffentlicher Sitzung gemäß § 79 Abs. 1 Satz 2 GO) * 
 
 

 
 

Mitteldorf 
Vorsitzende 

 
 
 
*) Die persönliche Teilnahme von Besucherinnen und Besuchern an Sitzungen im 

Landtagsgebäude ist bei der geltenden Pandemiestufe nicht möglich. Auf Grundlage 
eines Beschlusses des Ausschusses wird der betreffende Tagesordnungspunkt im 
Internet auf Landtag Live übertragen. 

 
 
 
 
 
 



Hinweise: Unter Bezugnahme auf den mit Wirkung vom 12. Oktober 2020 in Kraft getretenen 
Pandemie-Stufenplan des Thüringer Landtags wird darauf hingewiesen, dass der Zutritt 
zu den Ausschusssitzungen im Thüringer Landtag aufgrund der Corona-Pandemie 
Beschränkungen unterliegt. Gemäß der derzeit geltenden Pandemiestufe 1 ist der 
Landtag grundsätzlich für die Allgemeinheit gesperrt. 
Zutrittsberechtigt bleiben neben den Abgeordneten des Thüringer Landtags u.a. die 
Regierungsmitglieder und die Staatssekretärinnen und Staatssekretäre des Freistaats 
Thüringen, der Präsident des Thüringer Rechnungshofs sowie die Landesbeauftragten 
mit Sitz beim Landtag. Der Zutritt von Bediensteten der obersten Landesbehörden mit 
dienstlichem Anliegen zum Landtag ist nur mit Zustimmung der Präsidentin oder des 
Direktors möglich. 
Zur Reduzierung von Kontakten, dem Schutz vor Infektionen sowie der möglichst 
weitgehenden Vermeidung von Schmierinfektionen über Gegenstände gilt in der derzeit 
geltenden Pandemiestufe 1 für alle Personen die Abstandsregelung von mindestens 2 
Metern Abstand zu anderen Personen und ein verstärktes Reinigungs- und 
Desinfektionsregime. Bei Sitzungen im Plenarsaal, in den Ausschusssitzungsräumen 
und in denen der Arena Erfurt besteht unter ergänzender Berücksichtigung der 
Hausverfügung der Präsidentin des Thüringer Landtags vom 19. Januar 2021 in der 
gesamten Liegenschaft die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (FFP2-
Maske). Am Sitzplatz wird das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (FFP2-Maske) 
dringend empfohlen.  
Zum Schutz aller ist das Betreten des Thüringer Landtags grundsätzlich nicht möglich, 
falls Sie Symptome einer Covid-19-Erkrankung zeigen oder Sie in den letzten 14 Tagen 
persönlichen Kontakt zu einer Person hatten, bei der das neuartige Coronavirus im 
Labor nachgewiesen wurde. Haben Sie sich in den letzten 14 Tagen in einem Gebiet 
aufgehalten, für das gemäß aktueller Veröffentlichung des Robert-Koch-Instituts eine 
Einstufung als Risikogebiet erfolgte, muss für den Zutritt ein Nachweis über die 
Befreiung von der Quarantänepflicht von der zuständigen Gesundheitsbehörde 
vorgelegt werden. 
Des Weiteren werden die Landesregierung, der Landesrechnungshof und die weiteren 
externen Sitzungsteilnehmer gebeten, die Zahl ihrer Sitzungsteilnehmer auf ein 
Mindestmaß zu begrenzen und der Landtagsverwaltung im Vorfeld der Sitzung u.a. zur 
Gewährleistung der Abstandsregelungen ihre Sitzungsteilnehmer namentlich 
mitzuteilen. Neben dem Schutz und der Wahrung des freien Mandats darf dessen 
Ausübung auf keinen Fall zu einer Gefährdung von Leib und Leben anderer 
Abgeordneter, der Vertreterinnen und Vertreter anderer Verfassungsorgane sowie der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führen. Bedienstete der Ministerien müssen zur 
Nachverfolgung etwaiger Infektionsketten beim Betreten des Landtagsgebäudes einen 
ausgefüllten Fragebogen zur Selbsteinschätzung bei der Wache abgeben oder 
vorzeigen und im jeweiligen Ministerium für mindestens drei Wochen hinterlegen. 

 
 
  



Anlage  

1. Mitteldeutscher Rundfunk - Anstalt des öffentlichen Rechts 
Intendanz 
Kantstraße 71-73 
04275 Leipzig 
 

2. MDR Gesamtfreienrat 
Kanstraße 71-73 
04275 Leipzig 

 
3. Thüringer Landesmedienanstalt (TLM) 

Steigerstraße 10 
99096 Erfurt 

 
4. BUND Landesverband Thüringen e.V. 

Landesgeschäftsstelle 
Trommsdorffstraße 5 
99084 Erfurt 
 

5. LSVD Thüringen 
c/o Brennessel e.V. 
Regierungsstraße 28 
99084 Erfurt 

 
6. Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) 

Michaelisstraße 39 
99084 Erfurt 

 
7. Caritas Sozialstation Thüringen e.V. 

Rückertstraße 5, 
99096 Erfurt 

 
8. Kulturrat Thüringen e.V. 

Geschäftsstelle 
Rudolf-Breitscheid-Straße 4 
99423 Weimar 

 
9. Deutscher Journalisten-Verband 

Gewerkschaft der Journalisten 
Landesverband Thüringen e.V. 
Anger 44 
99084 Erfurt 

 
10. Thüringer Handwerkstag e. V. 

Geschäftsführer  
Herrn Thomas Malcherek 
Fischmarkt 13 
99084 Erfurt 
 
 



11. Verband der Wirtschaft Thüringens e. V. 
Hauptgeschäftsführer  
Herrn Stephan Fauth 
Lossiusstraße 1 
99094 Erfurt 

 
12. Katholisches Büro Erfurt 

Kommissariat der Bischöfe in Thüringen 
Dr. Claudio Kullmann 
Stiftsgasse 4a (Michaelshaus) 
99032 Erfurt 

 
13. Mitteldeutscher Film- und Fernsehproduzentenverband e. V. 

(bei Kinderfilm GmbH) 
Richard-Breslau-Straße 9 
99094 Erfurt 

 
14. Herrn Dipl.-Inform. Hadmut Danisch  

Dresdener Straße 96  
10179 Berlin 

 
15. Herrn Boris Reitschuster  

c/o RTVD Video & Filmproduktion GmbH  
Lietzenburger Str. 75  
10719 Berlin 
 

16. Herrn Prof. Dr. Frank Fechner  
Technische Universität Ilmenau  
Institut für Rechtswissenschaft  
Fachgebiet Öffentliches Recht  
Ehrenbergstraße 29  
98693 Ilmenau 

 
 

 


